
Stadt Gladbeck
Amt für Finanzen und Beteiligungen Kassenzeichen:    1000-
Abt. Steuern und Abgaben
Willy-Brandt-Platz 2 Aktenzeichen Finanzamt:          359
45964 Gladbeck

Lagebezeichnung Straße/ HsNr.:

Grundstückseigentümer:in

Wasserrechtliche Genehmigung vom Kreis Recklinghausen am:

Aktenzeichen (wenn vorhanden):

1. Gesamte Grundstücksfläche qm
(falls nicht genau bekannt, bitte aufmessen)

2. Bebaute Fläche
die an die öffentl. Abwasseranlage angeschlossen ist
alle Gebäudeflächen (einschließlich Garagen) qm

3. Befestigte Fläche
von der Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage
abfließen kann.
Sofern die befestigte Fläche mit 0 qm angegeben wird,
ist dies entsprechend zu begründen (s. Rückseite) qm

4. Zuzüglich anteilige Gemeinschaftsflächen
z.B. Privatwege oder -straßen, Garagenhöfe qm

5. Summe aus 2.. 3. und 4. qm

6. Größe der babauten und befestigten Fläche, die in unbefestigte qm
Flächen (z.B. Garten) entwässern (bitte Hinweise auf der Rückseite zum Trennkanal beachten)

Auf meinem Grundstück wird Regenwasser zur Nutzung als Brauchwasser gesammelt.
Art der Anlage

Brauchwasseranlage (z.B. für Toilettenspülung oder Waschmaschine)
sonstige Anlagen

Größe in cbm

Auf meinem Grundstück ist eine Versickerungsanlage vorhanden
Art der Anlage 

Größe in cbm Füllmaterial

mit Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage
ohne Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage

Antrag auf Niederschlagswassergebühr - Erstantrag



Auf meinem Grundstück sind Dachflächen begrünt

Garage und/ oder Wohnhaus

Größe qm Substrathöhe cm

mit Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage
ohne Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage

Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht worden sind und
verpflichte mich, jede Änderung dem Amt für Finanzen und Beteiligungen mitzuteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Bei Rückfragen bin ich wie folgt zu erreichen:
telefonisch:

per Mail:

Weitere Angaben bzw. Erläuterungen: 

Hinweis zum Trennkanal: Gem. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 6 der Entwässerungssatzung ist jeder Anschlussberechtigte 
dazu verpflichtet, sein Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem
Grundstück anfällt. Auf Grundstücken, welche in einem Trennkanalsystem entwässern, ist das anfallende Schmutz-
und Niederschlagswasser zwingend in die dafür vorgesehenen Anlagen abzuführen und somit gebührenpflichtig.

!!!Bitte fügen Sie diesem Antrag einen Lageplan, Fotos, Rechnungen oder sonstige 
               Unterlagen bei, aus denen die erstellten Einbauten ersichtlich sind!!!


